
Wasser-  und  Bodenverband

Mittlere  Uecker  - Randow
Der  Verbandsvorslelier

- Körperschaft  des  öffentlichen  Rechts  -

Wassei-  tind Bodenverband Millleie Uecker-Randow, Roihenklempenowet  Sltaße  47 1732i Lockniiz

Stadt  Pasewalk
Haußmannstrasse  85

17309  Pasewalk

Rothenklempenower  Straße  47
17321  Löcknitz
Telefon  039754/2  10  38
Fax  039754/2  10  42

Datum  : 20 1l  2017

Ihr  Aktenzeichen:
Bauma13nahme: 14.  Änderung  des  Flächennutzungsplanes,,Verlängerte  --  -

Klosterstraße"/  B- Plan  Nr. 44/17,,Ver1ängerte  Klosterstraße"
Stellungnahme  Nr.: 17/1/78
Bearbeiter: Herr  Hübner
In der  Gemeinde: Pasewalk
Gewässer: keine
Es  haben  folgende  Unterlagen  vorgelegen:

Anschreiben  vom  14.11.2017  Planunterla  en

Sehr  geehrte  Damen  und  Herren,

Der  Wasser-  und  Bodenverband  gibt  im Rahmen  seiner  gesetzlichen  Aufgabe,  der  Unterhaltung  der

Gewässer  2.Ordnung,  dem  geschilderten  Vorhaben  seine  Zustimmung,  wenn  folgende  Forderungen

und  Hinweise  eingehalten  werden:

1.  Durch  das  Planvorhaben  wird  in unserem  Verbandsgebiet  kein  Gewässer  2.Ordnung  nach  § 2

WHG  in Verbindung  mit  § I Landeswassergesetz  berührt.

2.  Wir  möchten  darauf  hinweisen,  dass  diese  Stellungnahme  keine  Baugenehmigung  darstellt.

3.  Sollten  bei  Erdbauarbeiten  Dränungen  oder  auch  andere  hier  nicht  erwähnte  Entwässerungs-

leitungen  angetroffen  oder  zerstört  werden,  so  sind  diese  in jedem  Fall  funktionsfähig

wiederherzustellen.  Der  Wasser-  und  Bodenverband  ist  zu informieren.  Dies  gilt auch,  wenn

die  vorg.  Anlagen  zum  Zeitpunkt  trocken  gefallen  sind.

Mit freundlichen  Grüßen

Kerner

Geschäffsführer

Eine  Kopie  dieses  Schreibens  erhält  die  Untere  Wasserbehörde  beim  Landkreis  Vorpommern-  Greifswald,  17309  Pasewalk,  An

der  Kürassierkaserne  9

eMail WBVLoecknitz@t-onIine  de
Vorsteher  Hartmut  Rocher
Geschaffsfuhrer  Klaus-Jurgen  Kernei

Bankverbindiing'  Sparkasse  Uecker-Randow
IBAN.  DE 641505(M003410000800
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